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S a t z u n g 
über die Erhebung von Benutzungsgebühren 

für die Grundstücksentwässerung 
und für Abwasseruntersuchungen in der Hansestadt Herford 

(Entwässerungsgebührensatzung) 
vom 25.06.2001 

 
in der Fassung der 10. Änderungssatzung vom 20.12.2021 

 (letztere in Kraft getreten am 01.01.2022) 
 

§ 1 
Benutzungsgebühren/Umlagen 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der Abwasseranlagen i.S.d. § 4 Abs. 2 KAG NRW 

und § 54 LWG NRW erhebt die Stadt zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 
2 KAG Benutzungsgebühren (Entwässerungsgebühren) nach dem 
anliegenden Gebührentarif (Anlage 1). 

 
(2) Neben der Gebühr nach Abs. 1 werden die von der Stadt an das Land Nord- 

rhein-Westfalen zu zahlenden Abwasserabgaben und die damit verbundenen 
Kosten gem. § 2 Abs. 1 AbwAG NRW wie folgt auf die Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten der Grundstücke abgewälzt: 

 
1. Die von der Stadt für eigene Einleitung zu entrichtenden Abwasser- 

abgaben werden im Rahmen der Erhebung von Entwässerungsgebühren 
gem. § 2 über die Entwässerungsgebühren abgewälzt. Verursachen ein 
oder mehrere Einleiter nachweisbar eine derartige Erhöhung der Schad- 
einheiten des in die Vorfluter eingeleiteten Abwassers, dass dies min- 
destens zu einer Verdoppelung der städtischen Abwasserabgabe führt, 
so haben die bestimmbaren Verursacher einen Schädlichkeitszuschlag 
zu zahlen, für den sie als Gesamtschuldner haften. Damit ist die von der 
Stadt zusätzlich zu zahlende Abgabe zu decken. Ist der oder sind die 
Verursacher nicht zu ermitteln, werden die zusätzlichen Kosten nach 
Satz 1 gedeckt. 

 

2. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten der nicht an das öffentliche 
Kanalnetz (Abwasseranlagen) angeschlossenen Grundstücke mit Klein- 
einleitung werden zur Umlage der durch sie verursachten Abwas- 
serabgabe der Stadt besonders herangezogen. Dabei wird entsprechend 
§ 8 in Verbindung mit § 9 Abs. 4 AbwAG für jeden nicht an das Kanal- 
netz angeschlossenen Grundstücksbewohner für den Erhebungszeit- 
raum der gesetzlich festgelegte Abgabesatz erhoben, soweit er vom Ge- 
setz davon nicht freigestellt worden ist. 

 
Maßgebend ist die Zahl der Einwohner auf den Grundstücken am Stich- 
tag. Stichtag ist der 01. Januar des Veranlagungsjahres. Bei den Grund- 
stücken, die im Laufe des Jahres an das Kanalnetz angeschlossen wer- 
den, entfällt die Kleineinleiterabgabe vom Anschlusstag an. 

 
3. Wird die Abwasserabgabe gem. § 1 AbwAG NRW nicht unmittelbar von 
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den Abwassereinleitern erhoben und ist insoweit die Hansestadt Herford 
abgabenpflichtig, so werden die Abwassereinleiter in Höhe der von 
ihnen verursachten Abwasserabgabe herangezogen. 

 
4. Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr sind 

grundstücksbezogene Benutzungsgebühren. Sie ruhen gem. § 6, Abs. 5 
KAG NRW als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 

 

§ 2 
Gebührenermittlung und -bemessung 

 
(1) Die Gebühren bemessen sich unter Berücksichtigung der nachfolgenden 

Bestimmungen: 
 

a) Bei Schmutzwasser nach der von dem Grundstück in die öffentliche Ab- 
wasseranlage unmittelbar oder mittelbar eingeleiteten Schmutzwas- 
sermenge (Frischwassermaßstab). Berechnungseinheit ist der m³ 
Schmutzwasser. Veranlagungszeitraum für die Schmutzwassergebühr 
ist das Kalenderjahr. 

 
b) Bei Niederschlagswasser nach der bebauten oder sonst befestigten 

Grundstücksfläche, von der Niederschlagswasser in die öffentliche Ab- 
wasseranlage gelangt - nachfolgend angeschlossene Grundstücksfläche 
genannt -; als angeschlossen gelten auch die befestigten Grund- 
stücksflächen, von denen Niederschlagswasser oberirdisch ohne Samm- 
lung über öffentliches oder privates Straßenland in die öffentliche Ab- 
wasseranlage gelangt. Berechnungseinheit ist der angefangene m² an- 
geschlossener Grundstücksfläche. 

 
(2) Als Schmutzwassermenge im Sinne von Abs. 1 Buchst. a) gilt unbeschadet 

der in Abs. 3 getroffenen Ausnahmeregelung 
 

a) die von den öffentlichen Wasserversorgungsunternehmen gelieferte und 
in Rechnung gestellte Wassermenge, 

 
b) die dem Grundstück durch private Wasserversorgungsanlagen (dazu 

gehören auch Regenwassersammeleinrichtungen, die zur Brauchwasser- 
nutzung eingesetzt werden) zugeführte Wassermengen, 

 
c) die dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge. 

 
 

(3) Von der Wassermenge nach Abs. 2 wird auf Antrag des Gebührenschuldners 
die Wassermenge abgesetzt, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwas- 
seranlage eingeleitet wurde (sogenannten Wasserschwundmengen, z.B. 
gärtnerische oder gewerbliche Nutzung). Der Nachweis der Wasser- 
schwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist 
grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch eine auf seine Kosten einge- 
baute, messrichtig funktionierende und geeignete Messeinrichtung in 
Anlehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess-EichV) zu führen: 
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a) Abwasser-Messeinrichtung 
 

Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in re- 
gelmäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach 
den Hersteller-Angaben durchzuführen und der Stadt nachweisen um die 
ordnungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentie- 
ren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der 
Abzugsmengen nicht statt. 

 
b) Wasserzähler 

 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch 
nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den 
Nachweis durch einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig 
funktionierenden und geeichten Abwasserzähler zu führen. Der 
Abwasserzähler muss den Bedingungen nach Abs. 4 genügen. 

 
c) Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 

 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Was- 
serschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nach- 
prüfbare Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbeson- 
dere ergeben, aus welchen nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der 
städtischen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese 
Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, 
der Stadt eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehal- 
tenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen 
unschlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten 
Wasserschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige  
durch ein spezielles Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen 
den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom 
Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der 
Stadt abzustimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der 
Gebührenpflichtige. 
 

 
Der Antrag auf Anerkennung von Wasserschwundmenge ist spätestens 
innerhalb eines Monats nach Zugang des Gebührenbescheides bei der 
Hansestadt Herford, IAB, Sparte: Abwasser zu stellen. 

 

(4) Die Wassermengen nach Abs. 2, Buchst. b) und c), Abs. 3 und Abs. 7 sind 
über geeichte Wasserzähler der Stadt zu messen. Die Zähler werden durch 
Beauftragte der Stadt gesetzt und jeweils nach Ablauf der gesetzlichen 
Eichfrist ausgewechselt. Die Verbräuche werden durch die Stadt oder deren 
Beauftragte ermittelt. Für die Zähler ist eine Gebühr nach Ziff. 2 der Anlage 
1 zu dieser Satzung zu entrichten.  
Wenn die Verpflichtung nach Satz 1 im begründeten Einzelfall eine besonde- 
re Härte für den betroffenen Anschlussnehmer darstellen würde, kann die 
Stadt auf Antrag eine Ausnahme zulassen. Die Schmutzwassergebühr wird 
dann nach Abs. 5 ermittelt. 

 
(5) Soweit nach Abs. 4 eine Ausnahme zugelassen wurde, erfolgt eine Schätzung 
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nach Maßgabe von § 12 KAG i.V.m. § 162 AO. Die Schätzung erfolgt unter 
Berücksichtigung der Zahl der am 01.01. des Erhebungszeitraumes mit 1.  
und 2. Wohnsitz auf dem Grundstück gemeldeten Personen. Bei gewerblich 
genutzten Grundstücken erfolgt die Schätzung aufgrund der Anzahl der 
Mitarbeiter. Eine dauernde Abwesenheit oder sonstige besondere Verhältnisse 
sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheides 
geltend zu machen. Änderungen der maßgeblichen Personenzahl werden ab 
dem 1. Tag des Folgemonats berücksichtigt. Bei Wohngrundstücken wird eine 
durchschnittliche Verbrauchsmenge von 45 m³/Jahr je Bewohner zugrunde 
gelegt. Bei Mitarbeitern von Gewerbebetrieben und Personen, die mit 2. 
Wohnsitz gemeldet sind, wird eine Verbrauchsmenge von 22,5 m³/Jahr je 
Bewohner bzw. Mitarbeiter zugrunde gelegt. 

 
(6) Der Gebührenschuldner hat der Stadt jeden Neuzugang bzw. jede Änderung 

der Größe der angeschlossenen Grundstücksfläche unverzüglich mitzuteilen. 
 

(7) Falls Niederschlagswasser gespeichert und für Zwecke genutzt wird, die zu 
einer Erhöhung der Schmutzwassermenge beitragen (z.B. WC-Spülung und 
Waschautomat) müssen die entnommenen Mengen durch geeichte Wasser- 
zähler der Stadtwerke Herford gemessen werden. Hieraus resultiert auch eine 
Reduzierung der angeschlossenen Grundstücksfläche nach Abs. 1, Buchstabe 
b), die wie folgt ermittelt wird: Abzugsfläche (m²)=M:0,7, wobei M die 
gemessene Jahreswassermenge in m³/a und 0,7 die mittlere 
Jahresniederschlagswasserhöhe (m) bezeichnet. Die gebührenpflichtige 
Grundstücksfläche kann max. auf den Wert 0 m² reduziert werden. Für die 
Niederschlagswassermenge zur häuslichen Nutzung findet Abs. 2 Buchstabe 
b) Anwendung. Die Erstattung der überzahlten Niederschlagswassergebühr 
erfolgt nach Ablauf des Kalenderjahres aufgrund eines Bescheides. 

 
(8) Angeschlossene Grundstücksflächen nach Abs. 1 Buchst. b), von denen das 

Niederschlagswasser nur teilweise dem Kanal zugeführt wird, können auf An- 
trag auf Widerruf rechnerisch verringert werden. Die Art der Flächen sowie  
die Reduzierungsfaktoren ergeben sich aus der Anlage 2 zu dieser Satzung. 

 
 

§ 3 
Gebührensatz 

 
(1) Die Abwassergebühr für Schmutzwasser (Schmutzwassergebühr) setzt sich 

zusammen aus einem Gebührenanteil für die Kanalbenutzung und einem Ge- 
bührenanteil für die Abwasserreinigung. Die Höhe der Gebühr und ihrer Antei- 
le ist unter Ziffer 1 und 3 der Anlage 1 zu dieser Satzung festgelegt. 

 
(2) Bei Grundstücksanschlüssen, die dem Prinzip der Druckentwässerung zuzu- 

ordnen sind, wird von der Schmutzwassergebühr ein Abschlag gemacht. Die 
Höhe der Gebühr ergibt sich aus Ziffer 1, Unterpunkt 1.2 der Anlage 1 zu die- 
ser Satzung. 

 
(3) Für die Niederschlagsentwässerung wird eine flächenbezogene Gebühr (Nie- 

derschlagswassergebühr) erhoben, deren Höhe sich aus Ziff. 1, Unterpunkt 
1.3 der Anlage 1 zu dieser Satzung ergibt. 
 

(4) Wird unverschmutztes Abwasser (Trinkwasser, Grundwasser) in das 
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städtische Kanalnetz eingeleitet, wird eine verminderte 
Schmutzwassergebühr berechnet. Diese ergibt sich aus dem Kostenanteil 
innerhalb der Kanalisation plus dem verschmutzungsabhängigen Anteil bei 
der Abwasserbehandlung auf der Kläranlage. Beide Komponenten ergeben 
sich auf der Basis der Berechnungsformel für Stark- und Leichtverschmutzer. 
Die Höhe der Gebühr und ihrer Anteile ist unter Ziffer 4 der Anlage 1 zu 
dieser Satzung festgelegt. 
 

 

§ 4 
Erhöhte Schmutzwassergebühr (Starkverschmutzer) 

 
(1) Bei Grundstücken, von denen aufgrund gewerblicher oder industrieller Nut- 

zung bei einer jährlichen Schmutzwassermenge (§ 2 Abs. 1 Buchstabe a) von 
mehr als 5.000 m³ überdurchschnittlich verschmutztes Abwasser in die öf- 
fentliche Abwasseranlage gelangt, wird eine erhöhte Schmutzwassergebühr 
erhoben. 

 
(2) Als überdurchschnittlich verschmutzt gilt Abwasser, wenn sich bei Anwendung 

der Berechnungsgleichung gemäß Anlage 1 Ziff. 4 ein Verschmutzungsfaktor 
„F“von mindestens 1,1 ergibt. 

 
(3) Die erhöhte Schmutzwassergebühr für die Einleitung von Abwasser in Sinne 

von Abs. 1 und 2 errechnet sich pro m³ eingeleiteten Abwassers nach der Be- 
rechnungsgleichung in Ziff. 3 und 4 der Anlage 1 zu dieser Satzung. 

 
(4) Der Verschmutzungsgrad wird aus dem Mittelwert von vier bis sechs Messun- 

gen (24-Stunden-Mischprobe) am Schmutzwasserübergabeschacht oder an 
anderer geeigneter Stelle, wo eine Vermischung mit Niederschlagswasser 
ausgeschlossen ist, im Laufe eines Veranlagungsjahres ermittelt. Maßgeblich 
sind die in der Anlage 1 Ziff. 4 bezeichneten Messmethoden. Die Messergeb- 
nisse werden dem Gebührenpflichtigen mitgeteilt. 
Ist ein Parameter bei der Berechnung des Verschmutzungsfaktors „F“ nicht 
eindeutig genug durch Abwasseruntersuchungen bestimmbar, kann der ent- 
sprechende Parameter ohne Messung festgelegt werden. Bis auf Widerruf 
wird der festgelegte Parameter bei der Berechnung des Faktors „F“ beachtet. 

 
 

§ 5 
Verminderte Schmutzwassergebühr (Leichtverschmutzer) 

 

(1) Bei Grundstücken, von denen aufgrund gewerblicher oder industrieller Nut- 
zung bei einer jährlichen Schmutzwassermenge (§ 2 Abs. 1 Buchstabe a) von 
mehr als 5.000 m³ unterdurchschnittlich verschmutztes Abwasser in die öf- 
fentliche Abwasseranlage gelangt, wird auf Antrag des Gebührenpflichtigen 
eine verminderte Schmutzwassergebühr erhoben. 

 
(2) Als unterdurchschnittlich verschmutzt gilt Abwasser, wenn sich bei Anwen- 

dung der Berechnungsgleichung gemäß Anlage 1 Ziff. 4 ein Verschmutzungs- 
faktor „F“ von höchstens 0,9 ergibt. 

 
(3) Der Antrag nach Abs. 1 ist schriftlich bei der Hansestadt Herford zu stellen 
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und soll insbesondere Angaben zu den in Ziff. 4 der Anlage 1 zu dieser 
Satzung genannten Parametern CSB, BSB5, Nges, Pges und AFS enthalten. 
Soweit die Voraussetzungen für die verminderte Schmutzwassergebühr 
nachgewiesen sind, wird diese beginnend mit Ablauf des Monats gewährt, in 
welchem der Antrag gestellt worden ist. Für die Erstattung etwaiger 
Überzahlungen gilt § 8 Abs. 5. 

 
(4) Die verminderte Schmutzwassergebühr für die Einleitung von Abwasser im 

Sinne von Abs. 1 und 2 errechnet sich pro m³ eingeleiteten Abwassers nach 
der Berechnungsgleichung in Ziff. 3 und 4 der Anlage 1 zu dieser Satzung. 

 
(5) Der Verschmutzungsgrad wird aus dem Mittelwert von vier bis sechs Messun- 

gen (24-Stunden-Mischprobe) am Schmutzwasserübergabeschacht oder an 
einer anderen geeigneten Stelle, wo eine Vermischung mit Niederschlagswas- 
ser ausgeschlossen ist, im Laufe eines Veranlagungsjahres ermittelt. Maßgeb- 
lich sind die in der Anlage 1 Ziff. 4 bezeichneten Messmethoden. Die Messer- 
gebnisse werden dem Gebührenpflichtigen mitgeteilt. 
Ist ein Parameter bei der Berechnung des Verschmutzungsfaktors „F“ nicht 
eindeutig genug durch Abwasseruntersuchungen bestimmbar, kann der ent- 
sprechende Parameter ohne Messung festgelegt werden. Bis auf Widerruf 
wird der festgelegte Parameter bei der Berechnung des Faktors „F“ beachtet. 
 

(6) Die verminderte Schmutzwassergebühr wird nur gewährt, wenn in den 
Proben ein CSB/BSB – Verhältnis < 2 eingehalten wird oder die CSB Werte 
unter 1.000 mg/l liegen. 

 
 

§ 6 
Gebührenpflichtige 

 
Gebührenpflichtiger ist der Eigentümer des an die städtischen Abwasseranlagen 
angeschlossenen Grundstücks. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
so ist auch der Erbbauberechtigte Gebührenpflichtiger. Neben dem Eigentümer ist 
auf dessen Anzeige hin der Nutzungsberechtigte Gebührenpflichtiger; die Anzeige 
ist entbehrlich, wenn der Nutzungsberechtigte der Stadtwerke Herford GmbH 
bereits als Wasserkunde benannt wurde. Die Anzeige bedarf der schriftlichen 
Einverständniserklärung des Nutzungsberechtigten. Für die 
Straßenoberflächenentwässerung ist der Straßenbaulastträger gebührenpflichtig. 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebührenpflichtige der Stadt 
innerhalb eines Monats nach Rechtsänderung schriftlich mitzuteilen. Die 
Gebührenpflicht beginnt für den neuen Eigentümer bzw. Nutzer mit dem 1. des 
Monats, der auf den Zeitpunkt des Eigentums- bzw. Nutzungswechsels folgt. 

 
 

§ 7 
Beginn und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 

 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, be- 
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ginnt die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 

(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasser- 
anlage. Endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benut- 
zungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Veränderung er- 
folgt. 

 
 

§ 8 
Heranziehung und Fälligkeit 

 
(1) Die Heranziehung zu den Benutzungsgebühren erfolgt jährlich, i.d.R. zusam- 

men mit der Jahresschlussrechnung der Stadtwerke Herford GmbH, und zwar 
jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres, soweit Abs. 6 nichts anderes be- 
stimmt. Die Benutzungsgebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe der 
Jahresschlussrechnung der Stadtwerke Herford GmbH, die zugleich Gebüh- 
renbescheid ist, fällig. Mit dem Bescheid werden zugleich die Vorauszahlun- 
gen für das begonnene Kalenderjahr festgesetzt und erhoben. Die Gutschrif- 
ten bei Jahresvorauszahlungen entsprechen denen der Stadtwerke Herford 
GmbH. Bei Wohnungseigentum können die Gebühren einheitlich für die Ge- 
meinschaft festgesetzt werden. Der Gebührenbescheid wird den Wohnungs- 
eigentümern oder dem Verwalter, den die Wohnungseigentümer nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz bestellt haben, bekannt gegeben. 

 
(2) Zu Beginn eines jeden Jahres erfolgt eine vorläufige Veranlagung zur Zahlung 

der voraussichtlichen Jahresgebühren, die in 11 monatlichen Teilbeträgen fäl- 
lig werden, und zwar jeweils bis zum 10. der Monate Februar bis Dezember. 

 
(3) Maßgebend für die Vorauszahlung nach Abs. 2 ist hinsichtlich der Schmutz- 

wassergebühren die Schmutzwassermenge und ggf. der Verschmutzungs- 
grad des Schmutzwassers (§ 4 und § 5) des Vorjahres. Bestand der 
Anschluss im Vorjahr weniger als 12 Monate, so wird eine Hochrechnung auf 
ein volles Jahr vorgenommen. Kann die Schmutzwassermenge und/oder der 
Ver- schmutzungsgrad des Vorjahres nicht festgestellt werden, so werden die 
vo- raussichtlichen Werte geschätzt. Ergeben spätere Kontrollen, dass die 
Schmutzwassermenge oder ggf. der Verschmutzungsgrad des Schmutzwas- 
sers höher oder niedriger sein werden als die des Vorjahres, so kann die vor- 
läufige Veranlagung entsprechend geändert werden. 

 
(4) Hinsichtlich der Niederschlagswassergebühren ist für die Vorauszahlung nach 

Abs. 2 maßgeblich die für das Vorjahr zugrunde gelegte angeschlossene Flä- 
che. Abs. 3 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. 

 

(5) Ergibt sich bei der Abrechnung nach Abs. 1, dass zu hohe Vorauszahlungen 
bemessen wurden, so wird der übersteigende Betrag erstattet bzw. verrech- 
net. Wurden Vorauszahlungen zu gering bemessen, wird der fehlende Betrag 
bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der Beendigung des  Benutzungsver-
hältnisses werden zuviel gezahlte Abschläge erstattet. Die auf einen zurück- 
liegenden Erhebungszeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge sowie die 
sich aus der Abrechnung der Vorauszahlungen ergebenden Nachzahlungsbe- 
träge sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
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(6) Die folgenden Fälle können anstatt durch einen einheitlichen Bescheid nach 
Abs. 1 durch einen gesonderten Bescheid berücksichtigt werden, der den Be- 
scheid nach Abs. 1 gebührenreduzierend oder gebührenerhöhend ergänzt: 

 
a) die Entnahme von Wasser aus eigenen Wasserversorgungsanlagen (§ 2 

Abs. 2), 
b) die Berücksichtigung von Abzügen (§ 2 Abs. 2), 
c) die Abwälzung der Abwasserabgabe (§ 1 Abs. 2 Ziffer 2). 

Soweit erhöhte oder verminderte Gebühren nach § 4 oder § 5 erhoben wer- 
den, erfolgt die Heranziehung insgesamt durch einen einheitlichen Bescheid. 

 
(7) Rückständige Gebühren werden nach den Vorschriften des Verwaltungsvoll- 

streckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 23.7.1957 (GV 
NRW 1957 S. 216/SGV NRW 2010) in der jeweils geltenden Fassung im Ver- 
waltungsvollstreckungsverfahren eingezogen. 

 
 

§ 9 
Verwaltungshelfer 

 
Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren und 
Vorauszahlungen der Hilfe des zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von 
ihr beauftragten Dritten zu bedienen. 
 
 

§ 10 
Gebühren für Abwasseruntersuchungen 

 
(1) Für jede nach § 20 der Satzung der Hansestadt Herford über die 

Entwässerung der Grundstücke (Entwässerungssatzung) kostenpflichtige Ab- 
wasseruntersuchung erhebt die Stadt eine Gebühr zur Abdeckung der Perso- 
nal- und Sachkosten sowie der kalkulatorischen Kosten (Kapitalverzinsung 
und Abschreibung) und der Analysekosten. 

 
Gebührenpflichtig ist der Einleiter im Sinne von § 20 der Entwässerungssat- 
zung. 

 
Die Gebühr entsteht mit der Probenahme. 

 
(2) Für Analysen von Abwasser ergibt sich die Gebühr aus der dieser Satzung als 

Bestandteil beigefügten Anlage 3. Für mehrere Analysen werden die Gebüh- 
ren nebeneinander erhoben, auch wenn diese Leistungen in zeitlichem oder 
sachlichem Zusammenhang stehen. 

 
(3) Die Heranziehung erfolgt im Auftrage der Stadt durch den Immobilien- und 

Abwasserbetrieb, Sparte Abwasser. Die Gebühr ist innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Bescheides zu entrichten. 
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§ 11 
Auskunftspflicht 

 
Die Gebührenschuldner und deren gesetzliche Vertreter oder Bevollmächtigte sind 
unbeschadet der in dieser Satzung und in der Entwässerungssatzung getroffenen 
Sonderregelungen verpflichtet, über alle für die richtige Veranlagung 
maßgebenden Tatsachen innerhalb einer angemessenen Frist die erforderlichen 
Angaben zu machen und den Beauftragten der Stadt ungehinderten Zutritt zu den 
Grundstücken und zu allen Anlageteilen auf den Grundstücken zu gewähren. Die 
Beauftragten haben sich auf Verlangen durch einen von der Stadt Herford ausge- 
stellten Dienstausweis auszuweisen. 

 
 

§ 12 
Anlagen 

 
Die dieser Satzung beigefügten Anlagen 1 - 3 sind Bestandteil dieser Satzung. 

 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

 
 
  



Entwässerungsgebührensatzung inkl. Anlagen 4-4 

Stand: Dezember 2021 Seite 10 

Anlage 1 

zur Entwässerungsgebührensatzung vom 25.06.2001 
 

Gebührentarif zu § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 4 und §§ 3, 4 und 5 
 

1. Abwassergebühren (§ 1 Abs. 1) 
 
Tarifstelle Art des Abwassers Abrechnungseinheit Gebührensatz in 

€1) 
1.1  Schmutzwasser/ Anschluss 

über Freispiegelkanal 2) 

 

m³ 4,31 

1.2  Schmutzwasser/ Anschluss 
über Druckentwässerung 2) 

 

m³ 2,97 

1.3  Niederschlagswasser 2) m²/ Jahr 1,02 
1) einschl. Abwasserabgabe 
2) Gebührenanteil für die Kanalbenutzung und Gebührenanteil für Abwasserreinigung 
 
 
 

2. Zählergebühren (§ 2 Abs. 4) 
 
Tarifstelle Art des Zählers Abrechnungs- 

einheit 
Gebühren-
satz in € 

2.1 3 - 5 m³ Nennleistung Stück/Monat 1,53 
2.2 7 - 10 m³ Nennleistung “ 2,05 
2.3 10 - 20 m³ Nennleistung “ 3,07 
2.4 über 20 m³ Nennleistung “ 9,20 

 

3. Berechnungsformel für Starkverschmutzer/Leichtverschmutzer (§§ 4,5) 

gewerblich/industrielle Schmutzwassergebühr = 
Gebührenanteil für Kanalbenutzung +Gebührenanteil für 
häusliche Abwasserreinigung x Verschmutzungsfaktor 

 
G.Ind/gewSW = GKanal + GAbw.R. häusl. x F 

= 0,54 €/m³ + 3,77 €/m³ x F 
 

spez. Gebühr unverschmutztes Abwasser  
= GKanal + 0,231*GAbw.R. häusl. 
= 0,54 €/m³ + 0,231 * 3,77 €/m³ 
= 1,41 €/m³  
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4. Definition des Verschmutzungsfaktors „F" (Berechnungsgleichung) 

  
 CSBK NgesK PgesK AFSK 

F=0,231+0,154          +0,247        +0,064       +0,304        
 1.180 67,2 9,25 491 
  
mit: 
CSBK [mg/l] = kostenrelevanter Chemischer Sauerstoffbedarf 
NgesK [mg/l] = kostenrelevanter Gesamtstickstoff 
PgesK [mg/l] = kostenrelevanter Gesamtphosphor 
AFSK [mg/l] = kostenrelevanter Konzentration an abfiltrierbaren 
Stoffen 

Chemischer Sauerstoffbedarf: 
 CSB[mg/l] wenn CSB/Nges <12 
CSBK[mg I I]. {          } 
 12 Nges[mg/l] wenn CSB/Nges >12 

Gesamtstickstoff. 
NgesK [mg/l]= Nges[mg/l]-5% BSB5[mg/l] 

Der Wert NgesK muss mindestens 0 mg/l betragen. 

Gesamtphosphor: 
PgesK[mg/l]= Pges [mg/l]-1% BSB5 [mg/l] 

Der Wert PgesK muss mindestens 0 mg/l betragen. 

Abfiltrierbare Stoffe: 
AFSK [mg/l].= AFS [mg/l] 

CSB [mg/l] = Chemischer Sauerstoffbedarf 

BSB5 [mg/l] = Biochemischer Sauerstoffbedarf 

Nges [mg/l] = Gesamtstickstoff, als Summe aus 

  orgN, NH4-N, NO3-N und NO2-N 

Pges [mg/l]  Gesamtphosphor 

AFS [mg/l]  Abfiltrierbare Stoffe 

Für die o.g. Parameter sind die Bestimmungsverfahren gemäß Anlage zur 
Abwasserverordnung(AbwV) vom 21.03.1997 in der jeweils gültigen Fassung 
anzuwenden. 
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Anlage 2 
zur Entwässerungsgebührensatzung vom 25.06.2001 

 
 

Rechnerische Reduzierung von angeschlossenen Grundstücksflächen 
(zu § 2 Abs. 8) 

 
 

Art der Fläche Abflussbeiwert Reduzierungsfaktor 

Wasserundurchlässige Flächen   

Dachflächen 1,0 0,0 
Bekieste Dachflächen (Flachdächer) 0,8 0,2 

Dachbegrünungen   
- Intensive Dachbegrünungen 0,2 0,8 
- Extensive Dachbegrünungen  0,3 0,7 
  ≥ 10 cm Aufbauhöhe   
- Extensive Dachbegrünungen  0,5 0,5 
  < 10 cm Aufbauhöhe   
Betonflächen 1,0 0,0 
Asphaltflächen 1,0 0,0 
Pflasterflächen mit gedichteten Fugen 1,0 0,0 
Kunststoff-Flächen (Spiel und Sport) 1,0 0,0 

Teildurchlässige Flächen   

Plattenflächen 1,0 0,0 

Pflasterflächen   
- mit Knirschfugen 1,0 0,0 
- mit breiten Fugen ≥ 1 cm 0,2 0,8 
- mit Rasenfugen > 2 cm 0,2 0,8 

Ökopflaster 0,5 0,5
 Wassergebundene Flächen 0,5 0,5 

Rasengittersteine 0,2 0,8 
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Anlage 3 

zur Entwässerungsgebührensatzung vom 25.06.2001 

Gebührentarif zu § 10 
Abs. 2 

 
 

Tarifstelle Art der Analyse Gebührensatz 
in Euro 

300 PH-Wert 4,82 
301 Temperatur 4,82 
302 elektrische Leitfähigkeit 4,82 
303 absetzbare Stoffe 9,63 
304 Aufschluss 14,44 
305 CSB 43,33 
306 BSB5 48,15 
307 Kohlenwasserstoffe 48,15 
308 Petroletherextrakt 48,15 
309 Phenole 38,52 
310 Sulfat 24,07 
311 Cyanid, leicht absetzbar 48,15 
312 Cyanid, gesamt 48,15 
313 Nitrit 19,26 
314 Fluorid 28,89 
315 freies Chlor 14,44 
316 Sulfid 28,89 
317 Nges 19,26 
318 Pges 19,26 
319 AFS 15,34 
320 Probenahme bei §§ 4, 5 255,65 

 Schwermetalle:  

321 Arsen 28,89 
322 Cadmium 28,89 
323 Cobalt 28,89 
324 Chrom, gesamt 28,89 
325 Chrom VI 28,89 
326 Kupfer 28,89 
327 Nickel 28,89 
328 Blei 28,89 
329 Selen 28,89 
330 Zink 28,89 
331 Silber 28,89 
332 Quecksilber 57,78 
333 AOX 64,12 
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